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Die politische Treuepflicht des Beamten im Spiegel  
aktueller rechtlicher und rechtspolitischer Entwicklungen
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Der Beitrag überprüft vor dem Hintergrund aktueller Frage
stellungen die rechtlichen und rechtspolitischen Grundlagen 
der politischen Treuepflicht der Beamtinnen und Beamten. Ein 
besonderes Augenmerk gilt den zu beobachtenden dienst
rechtlichen Problemen in der Umsetzung dieses staatlichen 
Selbstschutzes. Ein weiteres Anliegen des Beitrags ist es, eine 
Diskussion anzustoßen, wie die politische Treuepflicht im 
Selbstverständnis der Beamtinnen und Beamten stärker akti
viert werden kann und zu einem engagierten Eintreten für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung ermutigt.

I. Gegenstand der politischen Treuepflicht 

1. Verfassungsrechtliche Ausgangslage

Hilfreich erscheint es zunächst, sich aus dem Blickwinkel eines 
externen Betrachters der politischen Treuepflicht, die Gegen
stand dieser Untersuchung ist, zu nähern. Der EGMR 1 gelangt 
zu der grundsätzlichen Feststellung, dass – erstens – kein ande
rer Mitgliedstaat des Europarates eine ähnlich strenge Treue
pflicht verlange und – zweitens – dass die „Absolutheit, mit der 
deutsche Gerichte diese Pflicht auslegen, auffallend“ sei. Sicht
bar wird zum einen ein Residuum an Verteidigung national
staatlicher Interessen inmitten von Europäisierungstendenzen 
des Dienstrechts, zum anderen ein eng genähtes rechtliches 
Hemd, das offenbar auf funktionsbezogene Differenzierungs
möglichkeiten und damit auf den „Schieberegler“ des Verhält
nismäßigkeitsprinzips verzichtet.

Beide Aspekte weisen rechtliche Parallelen zum Verbot des Be
amtenstreiks auf, der sich gegenwärtig im Mehrebendialog 
zwischen BVerfG 2 und EGMR 3 befindet. In diesem Zusam
menhang hatte das BVerfG bereits präventiv darauf hinge
wiesen, dass die Möglichkeiten einer konventionsfreundlichen 
Auslegung dort enden, wo diese nach den anerkannten Metho
den der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht 
mehr vertretbar erscheine, was etwa bei einer Überschreitung 
der absoluten Grenze des Kerngehalts der Verfassungsidentität 
des Grundgesetzes gemäß Art. 79 Abs. 3 GG der Fall sein kön
ne 4. Ein weiterer Akzent der Entscheidung des BVerfG zum 
Streikverbot für Beamte war die rigorose Ablehnung einer Dif
ferenzierung nach „Kernbereichsbeamten“ und „Randbereichs
beamten“ hinsichtlich eines Streikverbots. Es handelt sich beim 
Streikverbot um eine unterschiedslos alle Beamten treffende 
Pflicht. Als “binärer Code“ zwischen dem Streikverbot für Be
amte und der Verfassungstreuepflicht lässt sich die allgemeine 
Treuepflicht des Beamten charakterisieren, da das Streikverbot 
nach Auffassung des BVerfG 5 nach der gegenwärtigen verfas
sungsrechtlichen Konzeption des Berufsbeamtentums mit der 
Treuepflicht untrennbar verbunden sei. 

2. Die Bezugsobjekte der politischen Treuepflicht

Bezugspunkt der politischen Treuepflicht ist die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 

(§ 7 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG). Würde man eine nach Laufbahn, 
Besoldungs und Altersgruppen repräsentativ zusammenge
setzte Population von Beamtinnen und Beamten bitten, den 
Inhalt dieses unbestimmten Rechtsbegriffs zu präzisieren, wür
de dieses gewiss eine hohe Varianz von Antworten hervorrufen. 
Dieser Befund würde umso mehr überraschen, als dieser Perso
nenkreis auf Nachfrage einräumen müsste, vor vielen Jahren 
ein Formular unterschrieben zu haben, dass diesen zu einem 
ebensolchen Handeln verpflichtet, ohne dass die Tragweite und 
Bedeutung dieser Verpflichtung hinreichend konturiert ist 6.

a) Bezugsobjekt „freiheitliche demokratische Grund
ordnung“

Die Begriffsschöpfung findet im Grundgesetz an unterschied
lichen systematischen Stellen – freilich ohne eine inhaltliche 
Definition – Verwendung 7. Die durch das BVerfG in der Folge 
vorgenommene Ausdeutung des Begriffs weist inhaltliche Wei
terentwicklungen auf: Unter dem Eindruck des „Kalten Krie
ges“, in dem die Begriffsschöpfung bisweilen „zum Kampf
begriff im politischen Meinungsstreit“ 8 avancierte, neigte das 
BVerfG zunächst dazu, einen präventiven „Rundumschutz“ der 
Verfassung vor Angriffen ihrer Feinde zu etablieren. Als kons
titutive Schutzgüter der freiheitlichen demokratischen Grund
ordnung sind hierbei anzusehen: die Achtung vor den im 
Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, das Recht der 
Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouve
ränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regie
rung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit 
der Gerichte sowie das Mehrparteienprinzip und die Chancen
gerechtigkeit für alle politische Parteien mit dem Recht auf ver
fassungsmäßige Bildung und Ausübung von Opposition 9. Eine 
damit teilidentische Legaldefinition findet sich nunmehr in § 4 
Abs. 2 BVerfSchG. Zu beachten ist jedoch in diesem Zu
sammenhang, dass nicht die gesamte Verfassungsordnung, also 
auch, soweit diese im Wege der Verfassungsänderung veränder
bar ist, Gegenstand der Treuepflicht ist 10.

 * Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Auffassung des Ver
fassers wieder und ist nicht in dienstlicher Funktion verfasst.
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